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Regionalplanung - Sachlicher Teilplan 
"Windnutzung, Rohstoffsicherung und -

gewinnung" 

Beteiligungsverfahren Entwurf 2013
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Entwurf 2013  auf der 
Regionalversammlung 
am 02.Dezember 2013 
bestätigt

Öffentliche Auslegung der 
Planunterlagen vom 01. April 
bis 31. Mai  2014 in den 
Kreisverwaltungen und der 
Regionalen Planungsstelle 

Beteiligung der TÖB und 
Gemeinden vom 01.April 
bis  30. Juni 2014 
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Auswirkungen der Änderungen im Stadtgebiet von Eberswalde:
Positiv:
• WEG Lichterfelde reicht weiterhin bis in das Stadtgebiet und liegt auf  

Flächen, die sich  im Eigentum der Stadt Eberswalde befinden
Negativ:
• Flächen der Fa. AWZ Abfallwirtschaftszentrum liegen nicht mehr im 

WEG
• Reduktion der städtischen  Fläche (Flur 4, Flurstück 6) im WEG 

Planungskriterien, die zur Änderung des Entwurfes 2011 im WEG 
Lichterfelde führten:
• Verringerung des WEG Lichterfelde im Osten durch die Beachtung des 

landesplanerisch festgelegten Freiraumverbundes
• konsequente Beachtung des Mindestabstandes zur Wohnbebauung 

von 1000 m für Neuanlagen 

Das Stadtgebiet Eberswalde wird nur durch das WEG Lichterfelde tangiert. 
Keine Gebiete zur Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe.
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• Nutzung der Windenergie im Stadtgebiet  ist Bestandteil des beschlossenen 
Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes  zur Erreichung des energie-
und klimapolitische Leitbild „Energie + Stadt Eberswalde 2030“

• Es wird deshalb begrüßt, dass entgegen der Planungsabsicht vom Sommer 
2013 das WEG Lichterfelde weiterhin bis in das Stadtgebiet von Eberswalde 
reicht.

• Bedauert wird, dass die Berücksichtigung des Freiraumverbundes zu einer  
Verringerung des WEG Lichterfelde im Osten führte. 

• Infolge der Gebietsreduzierung können wahrscheinlich nur 2 WEA im 
Stadtgebiet innerhalb des WEG Lichterfelde neu errichtet werden, 
entgegen 3 Anlagen entsprechend des Entwurf 2011.

STELLUNGNAHME der Stadt Eberswalde im Beteiligungsverfahren
Zusammenfassung des Inhalts


